
Sie sind uns wichtig!
Stellt sich in Ihrem

Arbeitsalltag gerade
eine berufspolitische

Frage? Dann schreiben
Sie uns – wir greifen

das Thema auf.

Umschau
Zeitschriftenverlag,

DIE PTA
IN DER APOTHEKE,

Petra Peterle,
Otto-Volger-Straße 15,

65843 Sulzbach,
oder per E-Mail an
p.peterle@uzv.de

Barbara Neusetzer

Erste Vorsitzende

ADEXA

BERUFSPOLITIK NACHGEFRAGT

Kann man als PTA den Weg in die beruf-
liche Selbständigkeit gehen?
Für PTA gibt es diverse Möglichkeiten, sich
neben oder anstelle ihrer Arbeit in der Apothe-
ke selbständig zu machen. Eins geht allerdings
aus rechtlichen Gründen nicht: Eine PTA kann
nicht als selbständige Vertretung in öffentlichen
Apotheken arbeiten, denn dort muss sie unter
Verantwortung und weisungsgebunden tätig
sein. Sie kann aber ihre fachlichen Kompeten-
zen nutzen und ausbauen, um beispielsweise als
selbständige Trainerin, Coach oder im Fortbil-
dungssektor zu arbeiten. Auch im Gesundheits-
bereich gibt es Möglichkeiten, zum Beispiel
nach einer Zusatzausbildung als Heilpraktiker/
in oder im dermokosmetischen Bereich. Das
Gute ist, dass man sich durch die Teilzeitmög-
lichkeiten in der Apotheke das neue Standbein
quasi nebenbei „wachsen lassen” kann. Aller-
dings muss man aufpassen, dass die selbständi-
ge Tätigkeit die Arbeit im angestellten Haupt-
job nicht beeinträchtigt oder man dem Arbeit-
geber gar Konkurrenz macht. Als PTA hat man
auch die Berechtigung, als Pharmareferentin zu
arbeiten. Eine eventuelle Alternative für beson-
ders Lerneifrige: erst ein Pharmaziestudium,
das man als PTA mit Berufserfahrung in den
meisten Bundesländern auch ohne Abitur
machen kann – und anschließend der Sprung
in die Selbständigkeit als ApothekeninhaberIn. 

Bettina Schwarz

BVpta

Geschäftsführerin

Kann der Chef verhindern, dass die PTA
in die Nachbar-Apotheke wechselt?
Üblicherweise hat ein Arbeitnehmer auch nach
dem Beenden seines Arbeitsverhältnisses Ver-
schwiegenheit über Geschäfts- und Betriebsge-
heimnisse zu bewahren, darüber hinaus ist er
jedoch grundsätzlich frei in seiner beruflichen
Betätigung. So ist arbeitsrechtlich nichts dage-
gen einzuwenden auch in eine Konkurrenz-
Apotheke zu wechseln, selbst wenn sie in un-
mittelbarer Nachbarschaft liegt. Möchte Sich
ein Apothekenleiter aber gegen diese Risiko
schützen, so kann er mit seinen Mitarbeitern
eine Wettbewerbsabrede vereinbaren, die es
diesen untersagt, in einer Konkurrenz-Apothe-
ke tätig zu werden. Man bezeichnet dies auch
als Konkurrenzklausel. Es ist eine vertraglich
geregelte, schriftlich vorliegende Vereinbarung
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die es
dem Arbeitnehmer verbietet, für eine begren-
zte Zeit und innerhalb eines begrenzten Rau-
mes in einer anderen Apotheke zu arbeiten. Das
heißt, die Vereinbarung muss schriftlich festge-
halten sein und das Konkurrenzverbot darf
zeitliche und örtliche Grenzen nicht über-
schreiten. Laut BRTV §19 Abs. muss sich der
Arbeitgeber sogar verpflichten für die Dauer
des Wettbewerbsverbotes dem Arbeitnehmer
eine Entschädigung zu zahlen. Aber auch dafür
gibt es unterschiedliche Bestimmungen. 

Kann man sich als PTA selbstständig machen?
Darf man in die Konkurrenz-Apotheke wechseln?
Wir haben Barbara Neusetzer (ADEXA) und Bettina Schwarz (BVpta) für Sie gefragt. Die Berufs-

vertretungen beraten und unterstützen ihre Mitglieder bei Problemen am Arbeitsplatz. Informieren

Sie sich unter www.adexa-online.de und www.bvpta.de.
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